
Baudirektion
Kanton Zürich ARV/ 77 /2008

VERFÜGUNG

vom 23. Juni 2008

Thalwil. Privater Gestaltungsplan Güggel


Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 5. Dezember 2007 stimmte die Gemeindeversammlung Thalwil dem privaten Ge-

staltungsplan Güggel zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigun-

gen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 17. März 2008 und des Bezirksrates

Horgen vom 15. Januar 2008 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 7. und

28. April 2008 ersucht der Gemeinderat Thalwil um Genehmigung der Vorlage.

Mit RRB Nr. 1105/1994 ist die kommunale Nutzungsplanung genehmigt worden. Der

Perimeter des Gestaltungsplans umfasst Grundstücke in der Kernzone A. Der Kernzonen-

plan ist mit RRB Nr. 2673/1985 genehmigt worden. Im regionalen Richtplan Zimmerberg

(RRB Nr. 2258/1998) liegt der Perimeter des Gestaltungsplans im Siedlungsgebiet ohne

weitere Bestimmungen. Die Vorlage beinhaltet die planungsrechtlichen Grundlagen für

eine entsprechende Bebauung einerseits mit einer städtebaulichen Verbindungsfunktion

von der Kernzone zur Wohnzone und andererseits im Nahbereich des schutzwürdigen

Ortsbildes von überkommunaler Bedeutung.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion v erfügt:

I. Der private Gestaltungsplan Güggel, dem die Gemeindeversammlung Thalwil am

5. Dezember 2007 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Den Grundeigentümern, vertreten durch das Architekturbüro, wird für die durch die

Bearbeitung dieser Verfügung entstandenen Aufwendungen separat Rechnung ge-

stellt.
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Rechnungs- und Zustelladresse: Archplan, Bahnhofstrasse 2, 8800 Thalwil

Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Rechnungsadresse. Ohne Ihren Gegen-

bericht innert zwanzig Tagen gehen wir davon aus, dass die Rechnungsadresse

korrekt und zudem identisch mit der Zustelladresse ist.

Staats- und Ausfertigungsgebühr ARV Fr. 968.00 8000001266/ 83120.40.210

Gegen Dispositiv Ziffer 11dieser Verftigung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Gemeinde Thalwil wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89 PBG

öffentlich bekannt zu machen.

Mitteilung an den Gemeinderat Thalwil (für sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümer unter Beilage von 17 Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-

kommissionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt für Raumordnung

und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

Zürich, den 23. Juni 2008
080413/0wü/Zst

ARVAmtfür
RaumordnungundVarrneatung
Für den Auszug:



1

o.K. max. = 449.70

GF = 660 m2

26 (X)

12 4(.,

-

„bcp,416.
-420

ok?

Gemeinde Thalwil Ortsplanung

Privater Gestaltungsplan "Güggel"


Situationsplan 1 : 500

Aufgestellt durch die Grundeigentümer:

Thalwil, den 22 . 200

Heer & Co AG

W. Staub (Kat. Nr. 2730)

Beschluss der Gemeindeversammlung Thalwil vom
<

Namens der Gemeindeversammlung

Die Gemeindepräsidentin:

Der deschreiber:
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BDV Nr. 28
Von der Baudirektion genehmigt am 23.Juni2008

Für die Baudirektion
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Perimeter Gestattungsplan öffentlicher Fussweg

Bestehende Gebäude privater Fussweg

Baufeld Neubauten 0.K max.= max. Höhenkote für oK. Flachdach

Baufeld Erschliessungstrakt First= max. Höhenkote für oK. First bei Schrägdach

Baufeld für Ersatzbau Häuser C/ D GH = max. Höhenkote für Gebäudehöhe bei Schrägdach

Grünfläche Firstrichtung bei Schrägdach

bestehender Baum GF = max. zulässige anrechenbare Geschossfläche im Baubereich

Zufahrt Tiefgarage

2192/Güggel/Wa H. Wandeler dipl. Arch.ETH/SIA Planer FSU
SNZ Ingenieure und Planer AG Dörflistrasse 112 CH 8050 Zürich

Entwurf4, Stand 14 8 2007 Tel. 044 - 318 78 24 Fax. 044 - 312 64 11 E-mail: h.wandeler@snz.ch
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1 Perimeter, Zweck, Verhältnis zur Grundordnung

1 Für das im Gestaltungsplanmiteiner PerimeterliniebezeichneteGebiet wird ein pri-
vater Gestaltungsplangemäss§ 83 ff PBG festgesetzt,mitdem Ziel, in diesem Gebiet
eine der speziellen ortsbaulichenSituationangepasste Neuüberbauungzu ermögli-
chen.

2 Wo der Gestaltungsplannichtsanderesfestlegt,gelten die übergeordnetenBestim-
mungen,im Besonderendie Bau-undZonenordnungder GemeindeThalwil(BZO) und
das kantonalePlanungs-undBaugesetz(PBG)

2 Bestehende Gebäude

1 Für die im Gestaltungsplanals „bestehend"bezeichnetenGebäude gelten folgende
Bestimmungen:

für das Gebäude A geltendie einschlägigenBestimmungenfür „braune"Gebäude
gemässArt. 12 BZO (Kernzonen)
für die Gebäude B, C und D gelten die einschlägigenBestimmungenfür „gelbe"
GebäudegemässArt. 12 BZO (Kernzonen)
Alternativzu den Vorschriftender BZO ist für die Gebäude C und D ein Abbruch
und Neubauzulässig.Diesermussinnerhalbdes im Gestaltungsplanbezeichneten
Baufeldesfür den Ersatzbau angeordnetwerden und folgende Massvorschriften
einhalten:

fürdas Haus C max.250 m2 anrechenbareGeschossfläche
für das Haus D max. sovielanrechenbareGeschossflächewie in den Häusern
A, B, E, F undG nichtkonsumiertwurde,jedochhöchstens300 m2.
max.dreiVollgeschosse
SatteldachmitbeidseitiggleicherNeigung

3 Abbrüche

Die bestehenden,im Gestaltungsplanjedoch nichtdargestelltenGebäude dürfen ab-
gebrochenwerden.

4 Bauvorschriften für die Baufelder für Neubauten

1 Neue Hochbautensindnur innerhalbder im GestaltungsplanbezeichnetenBaufelder
zulässig. Balkone,Erker, Laubengängeetc. müssenin den BaufeldernE und F voll-
ständiginnerhalbdieser Baufelderliegen. Im BaufeldG darf pro Geschossein Balkon
mitmax. 10 m2 Flächeüberdas Baufeldhinausragen.
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2 In den einzelnenBaufeldernist max. die im Gestaltungsplaneingetrageneanrechen-
bare Geschossflächezulässig.Insgesamtdürfenin den BaufeldernA, B, D, E, F, G je-
dochhöchstens2250 m2 anrechenbareGeschossflächerealisiertwerden.

3 Die Gebäude in den Baufeldern E und F sindmit Flachdächernauszubilden,wobei
für die Oberkanteder fertigen Dachhautdie im GestaltungsplanbezeichneteKote als
Obergrenzeeinzuhaltenist. Feste Brüstungendürfenmax. 0.40 m überdieseKotehin-
ausragen,Geländermüssenmöglichsttransparentgestaltetwerden und mindestens2
m Abstandvon der Fassadenfluchtaufweisen.Pro Baufelddarf eine Flächevon max.
80 m2 als Terrassegenutztwerden.

4 Über den Flachdächernder BaufelderE und F sindAufbautenfür Treppenaufgänge
undtechnischeEinrichtungenmiteiner Höhevon max. 2.5 m über o.K. Flachdachzu-
lässig,wobeideren Fläche (ohnetechnischeEinrichtungen)pro Gebäude max. 20 m2
betragendarf.

5 Im Baufeld für den Erschliessungstrakt sindausschliesslichErschliessungseinrich-
tungen (Treppen, Laubengänge)zulässig. Dieser Trakt ist möglichsttransparentzu
gestaltenund mussim Erdgeschossebenerdigpassierbarund offensein. Die oberste
Erschliessungsebenedarf die im GestaltungsplaneingetrageneKote nichtüberschrei-
ten. GeländeralsAbsturzsicherungsindzulässig.

Das Gebäude im Baufeld G istmiteinemSatteldachmit beidseitiggleicherNeigung
undFirstrichtunggemässEintragim Gestaltungsplanauszubilden.

7 Unterirdische Garagierung ist im ganzen Perimeterdes Gestaltungsplaneszuläs-
sig.

8 Bereiche, die im Gestaltungsplanentsprechendbezeichnetsind, sind als Grünflä-
chen zu gestalten.

5 Erschliessung, Parkierung

1 Die Zufahrtzur TiefgarageistgemässEintragim Gestaltungsplananzuordnen.

2 Die bestehendeZufahrtzu den HäusernC undD bleibtgewährleistet.

3 Die im GestaltungsplanbezeichnetenöffentlichenFusswegverbindungensind zu
erhaltenundwo nötiganzupassen.Die bestehendeWegparzelle Kat. Nr. 2733 istnach
Inkrafttretendes GestaltungsplanesgemässEintragim Plan umzulegen.

4 Der im GestaltungsplanbezeichneteprivateFusswegist als Hauszugangbehinder-
tengerecht(ohneStufen)zu gestalten.
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